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Giiterzusammenlegung und Planung
in rechtlicher Sieht

Von Oberrichter Dr. J. Ursprung, Suhr

I.

In einem Zeitpunkt, wo es noch unklar ist, wie das neue Bodenrecht
einmal aussehen wird, wo man insbesondere noch nicht weill, ob es, ent-
sprechend dem Vorentwurf V der Eidgendéssischen Justizabteilung Land-
wirtschafts-, Ubergangs- und Bauzonen oder, gemifl dem Gegenentwurf
der Spitzenverbiinde der Privatwirtschaft, nur Landwirtschafts- und Bau-
zonen aufweisen wird, in einem Zeitpunkt schliefllich, wo man sich dariber
streitet, ob fiir eine Zoneneinteilung tiberhaupt die verfassungsmaiflige
Grundlage gegeben sei oder nicht, ist es nicht leicht, zum Tagungsthema
zu sprechen.

Einigkeit herrscht zwar iiber die Frage, dafl unser Bodenrecht revi-
sionsbediirftig ist. Uneinig ist man dagegen dariiber, wieweit die Lin-
griffe in das Privateigentum gehen sollen. Ich kann mir vorstellen, dai
es zweckmilig wire, diese Materie wenigstens teilweise kantonal zu
regeln, nachdem die Verhiltnisse von Kanton zu Kanton verschieden
sind. Vielleicht kime man so eher zum Ziel. In rechtlicher Beziehung
diirften sich bei einer solchen Lisung keine Schwierigkeiten ergeben. Das
Bundesgericht hat wiederholt ausgesprochen, dal3 die gesetzliche Grund-
lage fiir eine Zoneneinteilung klar und deutlich sein miisse, wenn die
darauf beruhende Baubeschrinkung aullerordentlich einschneidend seien
und wesentlich iiber das in der Schweiz gewohnte Maf} hinausgingen. Es
hat weiter gesagt, dal} die gesetzliche Grundlage vorhanden sei, wenn das
kantonale Gesetzesrecht sich so auslegen lasse, da3 darauf die im Bau-
reglement einer Gemeinde vorgesehenen Eigentumsbeschrinkungen ab-
gestiitzt werden konnen (BGE 89 I, 188ff.). Zuléssig erkldrt wurde so
zum Beispiel die Bestimmung in einem bernischen Baureglement, wonach
die Landwirtschaftszone der «dand- und forstwirtschaftlichen Nutzung
vorbehalten» sei und «nichtlandwirtschaftliche Bauten nur bewilligt
werden, wenn keine Beeintrichtigung von Landschaftsbild, landwirt-
schaftlicher Nutzung und spéterer Planungsmoglichkeit daraus entsteht».
Anerkannt wurde auch, dal3 es im 6ffentlichen Interesse liege, die Streu-
bauweise zu verhindern und der Landwirtschaft diejenigen Parzellen vor-
zubehalten, die sich fiir die landwirtschaftliche Nutzung am Dbesten
eignen.

Mdége nun die Frage vom Bund oder von den Kantonen geregelt
werden, notig scheint mir, so oder so, eine rasche Behandlung dieses
Problems zu sein. Je langer man zuwartet, desto schwieriger wird es, hier

eine Losung zu finden.
IL.

Was erwarten Landwirt, Planer und Giiterregulierungsfachmann von
einer Landwirtschaftszone?
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1. Es mull einmal ganz klar gesagt sein, ob und gegebenenfalls was
fiir Bauten darin zulissig sind. Die Fassung im Entwurf der Spitzen-
verbinde, wonach «in der Landwirtschaftszone nur beim Vorliegen
schiitzenswerter Interessen andere als der Land- und Forstwirtschaft
dienende Bauten erstellt» werden diirfen, scheint mir in bezug auf die
Klarheit Wiinsche offenzulassen, rdumt sie doch dem Vollzug einen zu
weiten Ermessensspielraum ein. Mindestens sollten nur beim Vorliegen
schiitzenswerter dffentlicher Interessen Ausnahmen vom grundsatzlichen
Bauverbot fiir nichtland- und forstwirtschaftliche Bauten hewilligt wer-
den konnen.

2. Die Landwirtschaftszone mul} dasjenige Land umfassen, welches
fiir die landwirtschaftliche Nutzung geeignet ist. Abzulehnen wire eine
Regelung, die einfach diejenigen Gebiete der Landwirtschaftszone zu-
weisen mochte, welche sich nicht fiir die Uberbauung eignen oder aus
Griinden des Natur- oder Heimatschutzes griin erhalten werden sollen.
Die Ausscheidung der Landwirtschaftszonen muf3, mit andern Worten,
vom landwirtschaftlichen Gesichtspunkt aus erfolgen, was eine Uberein-
stimmung mit andern Bestrebungen, zum Beispiel des Natur- und Heimat-
schutzes, natiirlich nicht ausschlief3t.

3. Die Einweisung in eine Landwirtschaftszone darf fiir das Gemein-
wesen keine Entschiddigungskonsequenzen haben, weil dies die Ausschei-
dung zum vornherein verunmaéglichen miilite.

4. Mit der Ausscheidung der Landwirtschaftszonen allein sind die
damit zusammenhingenden I‘ragen aber nicht geldost. Eine Landwirt-
schaftszone laBt sich auf die Dauer nur halten, wenn es sich wirtschaft-
lich lohnt, darin Landwirtschaft zu betreiben. Die Landwirtschaftszonen
miissen, mit andern Worten rationell bewirtschaftet werden kénnen, und
es mull im Rahmen des Mdéglichen und des Vertretbaren die Garantie
fir kostendeckende Preise der erzéugten landwirtschaftlichen Produkte
gegeben sein. Die Landwirtschaftszone ist nicht nur ein planerisches und
bodenrechtliches, sondern ebensosehr ein wirtschaftliches Problem.

9. Es sind nun aber nicht nur Vorschriften notig, was in der Land-
wirtschaftszone zu tun und zu unterlassen ist, sondern es sind auch Mal-
nahmen zu treffen, die eine Landhortung in der Bauzone verhindern
oder erschweren. Die Erfahrung lehrt namlich, daB vielerorts heute schon
in Bauzonen kein Land kiuflich ist, obschon geniigend erschlossenes
Land vorhanden ist. Es wird verlangt, da8 die Allgemeinheit noch mehr
Land erschliele, um das Angebot zu erhéhen. Man verspricht sich so ein
Sinken der Baulandpreise. Ich teile diese Hoffnung nicht, wenigstens so
lange nicht, als verschiedene Steuerrechte zur Landhortung geradezu cin-
laden und auch die Verlegung der ErschlieBungskosten auf die Eigen-
tiimer erst in dem Moment erfolgt, wo das Land iiberbaut wird. Solange
keine Gewiahr dafiir besteht, dal das in die Bauzone einbezogene Land,
soweit es nicht Bestandteil existenzfihiger landwirtschaftlicher Betriebe
ist, der Uberbauung zu verniinftigen Preisen zugefiihrt werden kann,
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wird sich jede bodenrechtliche Mallnahme als ungeniigend erweisen,
wird jede Landwirtschaftszone zu grof3 und jede Bauzone zu klein sein.
So lange werden fiir den Bodenverbesserungsfachmann unklare Verhilt-
nisse vorliegen.

ITI.

Wie wird die Landwirtschaftszone, die Bauzone — und zwar gleich-
giiltig, ob sie sich auf eidgendssisches, kantonales oder kommunales
Recht stiitzen — und eventuell Land, das zwischen den beiden genannten
Zonen liegt, in der Giiterzusammenlegung zu behandeln sein?

1. Es wird sich aufdridngen, verschiedene Perimeler festzulegen, die
sich auf die Zugehorigkeit des Landes zu den entsprechenden Zonen stiit-
zen. Eine solche Losung dridngt sich meines Erachtens namentlich im
Hinblick auf die unterschiedlichen Verkehrswerte auf. Das Bundesgericht
hat schon im Jahre 1958 im nicht veréffentlichten Entscheid in Sachen
Heinis gegen Regierungsrat Baselland ausgefiihrt, da in der Zone eines
Bebauungsplanes gelegene Parzellen und solche, die voraussichtlich auf
lange Dauer nur landwirtschaftlich genutzt werden, nicht ohne Verken-
nung von Wortlaut und Sinn des Gesetzes als « Grundstiicke von gleicher
Gattung» betrachtet werden kénnen. Das gleiche miisse gelten, so hat es
in einem neuen Urteil vom 2. Dezember 1964 in Sachen S. gegen Boden-
verbesserungskommission Aargau dargetan, wenn keine Bauzone bestehe,
fiir das Land aber im Hinblick auf die Eignung zur Uberbauung Bau-
landpreise bezahlt werden, die den Ertragswert weit tibersteigen. Dieser
Entscheid macht es meines Erachtens fiir die Zukunft fraglich, ob in
Regulierungsperimetern mit groflen Verkehrswertdifferenzen unbesehen
nach rein landwirtschaftlichen Gesichtspunkten wird bonitiert und zu-
geteilt werden konnen. Jedenfalls ist eine sehr sorgfiltige Priifung dieser
Frage im Einzelfall nicht zu umgehen, ob nun eine Zoneneinteilung be-
steht oder nicht. Die Einteilung in verschiedene Perimeter (Bauperimeter,
Ubergangszone und Landwirtschaftszone) zum Beispiel im Sinne der
Aargauer Losung (Verordnung iiber Bodenverbesserungen § 71), wonach
die Umteilung von Anspriichen von einem Perimeter in den andern
ohne Zustimmung der Berechtigten nicht statthaft wire, diirfte die
Losung dieses Problems erleichtern. Dabei iibersehe ich die Nachteile
einer solchen Regelung, die insbesondere in einer Beeintriachtigung der
Arrondierung liegen, nicht. Veridnderte Verhiltnisse rufen indessen auch
hier nach neuen Ldsungen.

Die Unterteilung in verschiedene Perimeter diirfte auch Schwierig-
keiten zu beseitigen helfen, die da und dort durch Zuteilungen fiir regu-
lierungsfremde Zwecke entstehen koénnten. In dieser Hinsicht ist vor
kurzem ein Entscheid des Bundesgerichts ergangen (BGE 90 I, 227), der
nicht iibersehen werden darf. Das Bundesgericht hat festgestellt, dal} ein
Entscheid, der auf unsachlichen, dem Zweck der mafligebenden Vor-
schriften fremden Erwigungen beruht, willkiirlich sei und dem Artikel 4
BV zuwiderlaufe. Demzufolge hat es eine Neuzuteilung fiir Postzwecke
aufgehoben. Wenn, was unbedingt noétig ist, der Giiterregulierung nicht
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nur landwirtschaftliche, sondern auch planerische Aufgaben zukommen
sollen, wird im Hinblick auf den genannten Entscheid einer sorgfiltigen
Unterteilung der Perimeter alle Aufmerksamkeit zu schenken sein.

Ich bin im Vorstehenden davon ausgegangen, da3 der Perimeter-
einteilung die Einweisung des Landes in Zonen vorausgeht. Ich bin mir
bewuBt, da man auch umgekehrt vorgehen kann, hiufig umgekehrt vor-
gehen muf3, namentlich dann, wenn die Ortsplanung der Giiterregulie-
rung hintennachhinkt. Ich glaube aber, dafl die letztere Ldsung mit
Nachteilen verbunden ist, namentlich dann, wenn die Ortsplanung andere
Wege geht als die Perimeterbildung der Bodenverbesserungsgenossen-
schaft. Das konnte fiir die beteiligten Grundeigentiimer derartige Nach-
teile haben, daB3 sich eine Anderung von Bonitierung und Neuzuteilung
aufdriangt.

Die Unterteilung in verschiedene Perimeter 143t eine differenzierte
Lésung nicht nur von Bonitierung und Neuzuteilung, sondern auch der
Abziige fiir gemeinsame Anlagen, der Subventionierung und der Hand-
habung des Parzellierungsverbotes zu. Die kurze mir zur Verfiigung
stehende Zeit gestattet mir nicht, auf diese Punkte niher einzugehen;
ich muf} es vielmehr mit einem Hinweis bewenden lassen.

2. Verschiedene kantonale Bodenverbesserungsrechte (zum Beispiel
Aargau, § 89 VO) sehen vor, dal bei einer gewinnbringenden Veriulle-
rung der Neuzuteilung der VeriduBerer dem Eigentiimer gemil} altem
Besitzstand einen Teil des erzielten Gewinnes zu vergiiten habe. Diese
Regelung lehnt sich an das béauerliche Erbrecht (Art. 619 ZGB) und das
Bundesgesetz iiber die Erhaltung des bduerlichen Grundbesitzes (Art. 12,
Abs. 5) an und hat sich im Hinblick auf das Auseinanderklaffen von
Bonitierungswert und Verkehrswert aufgedringt. Sie hat zweifellos das
Zustandekommen von neuen Giiterregulierungen begunstigt, sind doch
vor der Geltungsdauer des Gewinnanteilsrechts unbestreitbar Harten
vorgekommen. Aber auch das Gewinnanteilsrecht hat zwei Seiten: es
kann im Baugebiet zur unerwiinschten Hortung des Baulandes fiihren.
De lege ferenda wird man wohl priifen miissen, ob sich hier zeitgemale
Neuregelungen aufdringen.

Es lag mir daran, in meinen kurzen Ausfiihrungen nicht nur auf
einige Rechtsfragen, sondern vor allem auch auf die Komplexitit von
Bodenrecht, Bodenverbesserungswesen und Planung hinzuweisen. Es
kann nur von Vorteil sein, diese Gebiete gemeinsam zu iiberdenken.

Votum
von Dr. G. Eggen, Chef des Eidgendssischen Grundbuchamles

Eine bundesrechtliche Landwirtschaftszone mit dem Verbot, andere
als der Land- und Forstwirtschaft dienende Bauten zu errichten, wurde
in der Expertenkommission des Eidgendossischen Justiz- und Polizei-
departementes durch alt Stdnderat K16tiund den Landesplaner Dr. Stiideli
vorgeschlagen. Prof. Meier-Hayoz zweifelte zwar an der Moglichkeit,

282



	Güterzusammenlegung und Planung in rechtlicher Sicht

